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§ 5 NÖ WFG 2005 Einschränkungen
 NÖ WFG 2005 - NÖ Wohnungsförderungsgesetz 2005

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.05.2018

(1) Förderungen dürfen nur nach Maßgabe der gemäß § 2 Abs. 1 zur Verfügung gestellten Mittel zuerkannt werden. Es

besteht daher kein Rechtsanspruch auf Zuerkennung von Förderungen nach diesem Gesetz.

(2) Eine Förderung darf einer gemeinnützigen Bauvereinigung nicht zuerkannt werden, bis jene Mängel behoben sind,

deren Abstellung mit aufsichtsbehördlichem Bescheid aufgetragen wurde.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/noe_wfg_2005/paragraf/2
file:///

	§ 5 NÖ WFG 2005 Einschränkungen
	NÖ WFG 2005 - NÖ Wohnungsförderungsgesetz 2005


